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vorgeleſen.
Die Verſammlung berieth den Antrag der Stande-

Kurie uüber Erweiterung des Petitionsrechtes. Eine Kom-
miſſion des Herrenſtandes gab folgendes Gutachten:

Die Kurie der drei Stände hat an des Königs Majeſtät
eine allerunterthänigſte Bitte um Erweiterung des Petitions-
rechts beſchloſſen, welche der vierten Abtheilung der Herren
Kurie zur vorbereitenden Begutachtung vorlag. Dieſe Bitte

ſtützt ſich auf die Einzel-Petitionen von zehn Abgeordneten, in
dem ſie das denſelben Gemeinſame zuſammenſtellte und vier
derſelben mit verfaſſungsmäßiger Majorität als die ihrigen adop-

tirte. Die Abtheilung hat ſowohl deren Jnhalt, als auch die
beigefügten Erläuterungen, weshalb die Kurie der drei Stände
jene Bitten zu den ihrigen erhoben hat, einer reiflichen Erwä
gung unterzogen und erlaubt ſich in Folgendem ihr Gutachten

über jede einzelne jener Bitten nach der Reihenfolge derſelben

Der Bitte ad I.
daß des Königs Majeſtät geruhen möge, die exceptionelle Be
ſtimmung einer Majorität von zwei Drittheilen für einzu

brringende Bitten und Beſchwerden aufzuheben resp. dahin
Allergnädigſt zu modifiziren, daß nicht nur in der Regel,

ſondern bei allen Abſtimmungen die einfache Stimmenmehr-
heit entſcheide; ferner in Beziehung auf die Abſtimmungen

bei den Provinzial Landtagen den nächſten Provinzial Land
en einen Geſetz- Entwurf in demſelben Sinne vorlegen zu
afſen

hat die Abtheilung, ihrem ganzen Jnhalte nach, ſich anzuſchlie
ßen nicht für zweckmäßig erachtet.

Man erkannte an, daß ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen
ſolchen ſtändiſchen Verſammlungen beſtehe welche, wie der

Jn der Expedition des Couriers.
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Hierzu eine

u
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Vereinigte Landtag aus zwei gleichberechtigten Körpern zuſam-
mengeſetzt ſind, wo alſo die Zuſtimmung beider Kurien zu einer
an des Königs Majeſtät zu richtenden. Bitte und Beſchwerde
nöthig ſei, und denen, welche eine einzige ungetrennte Ver-
ſammlung bilden, wie die Vereinigten ſtändiſchen Ausſchüſſe
und die Provinzial-Landtage. Da hier eine doppelte Berathung
und Beſchlußnahme nicht ſtattfinde, ſo war die Abtheilung ein
ſtimmig der Anſicht, daß für dieſe letzteren ſtändiſchen Ver
ſammlungen eine Veränderung der bisherigen Beſtimmungen
nicht wünſchenswerth ſei; daß hier alſo auch fernerhin eine
Majorität von zwei Drittel der Stimmenden nöthig ſein möge,
um eine Bitte oder Beſchwerde an des Königs Majeſtät zu be
ſchließen.

Wenn nun bei dem Vereinigten Landtage durch die noth
wendige Zuſtimmung der einen Kurie zu den von der anderen
votirten Bitten unverkennbar eine größere Garantie gegeben ſei,
ſo war die Majorität der Abtheilung der Anſicht, daß auf dem
Vereinigten Landtage nach dem Beiſpiele anderer deutſcher Län
der, wo zwei ſtändiſche Verſammlungen vorhanden ſind, die
einfache Majorität als Regel genügend erſcheine; wogegen, wenn
es ſich um Veränderung der ſtändiſchen Verfaſſung handle,
ebenfalls nach dem Beiſpiel anderer deutſcher Länder, eine grö
ßere Majorität erforderlich ſei, alſo für dieſe Fälle die Majori-
tät der zwei Drittel beizubehalten ſein würde. Unter ſtändiſcher
Verfaſſung ſei aber der ganze ſtändiſche Organismus, alſo von
dem Vereinigten Landtage bis zu den Kreistagen hinab, zu ver
ſtehen. Für andere Fälle, für ſo zu ſagen materielle Petitionen,
erſcheine auf dem Vereinigten Landtage es noch beſonders des
halb wünſchenswerth, die einfache Majorität gelten zu laſſen,
weil in unſeren Geſetzen die Beſtimmung nicht aufgeführt ſei,
daß der Landtag einfach die Erklärung abgeben könne: daß er
einen Gegenſtand der Verwabtung überweiſe. Da
dies fehle, ſo ſei nur die Wahl entweder die Sache Sr. Ma
jeſtät vorzutragen oder ſie fallen zu laſſen; was Beides unter
Umſtänden nicht angemeſſen erſcheine.

Aus dieſen Gründen beſchloß die Abtheilung mit 11 gegen
2 Stimmen, der hohen Kurie vorzuſchlagen

dem Antrage ad l. der Petition der Kurie der drei Stände
in Bezug auf die Verhandlungen des Vereinigten Landtages,
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aber ohne Anwendung auf die Verhandlungen der Vereinig-
ten ſtändiſchen Ausſchüſſe, mit der Modifikation beizutreten,
daß davon diejenigen Bitten und Beſchwerden ausgenommen
bleiben welche Veränderungen in der ſtändiſchen Verfaſſung
betreffen,

dagegen aber
dem zweiten Theile des Antrages ad I. bezüglich der Pro
vinzial-Landtage, nicht beizutreten.

Dazu gab Graf Eberhard zu Stolberg folgendes
Amendement:

Die Herrenkurie möge beſchließen, dem Antrage der
Kurie der drei Stande ad I. mit der Modifikation beizu-
treten daß eine Petition, nur wenn ſie mit zwei Drit-
theilen in derjenigen Kurie, bei welcher ſie eingebracht
worden iſt, angenommen worden iſt, in die andre Kurie
kommen duürfe, dort aber mit der einfachen Majorität
angenommen werden koöönne, dagegen diejenigen Bitten,
welche Veränderungen in der ſtändiſchen Verfaſſung be
treffen, die Majorität von zwei Drittheilen in beiden
Kurien erhalten mußten, daß ferner auch dem zweiten
Theile des Antrags ad I. bezuüglich der Provinzial Land-
tage nicht beigetreten werde.

Nachdem mehrere Redner geſprochen, und der Refe-
rent der Abtheilung angefuhrt hatte, was in dieſer Bezie-
hung die konſtitutionellen Verfaſſungen anderer Staaten
beſtimmt haben äußerte der Prinz von Preußen:

Dieſe Beiſpiele waren doch für mich in ſofern intereſſant,
als ſie die Wichtigkeit zeigen, die ſolchen Verhandlungen beige-
legt wird, und es war darum intereſſant, dieſe Beiſpiele zu
hören. Uebrigens habe ich in dem Patente vom 3. Februar
eine weiſe Beſchränkung in dieſer Beziehung erblickt, damit auf
der einen Seite nicht eine Ueberfluthung von Petitionen ſtatt
finde und auf der andern Seite einer beſonnenen und ruhigen
Berathung Raum gegeben wird. Daher kann ich mich nur
für die Beibehaltung der geſetzlichen Beſtimmung oder minde-
ſtens doch nur für die engſte Ausdehnung derſelben erklären,
alſo nur dafür, wie ſie Graf Stolberg erwähnt hat.

Furſt Radziwill ſchlug folgendes Amendement vor:
Daß eine Petition, gleichviel aus welcher der Kurien ſie

hervorgegangen, in dieſer der Stimmen fur ſich haben
muſſe, um der andern Kurie zur Berathung vorgelegt wer-
den zu können; bei der Berathung daruüüber in der andern
Kurie jedoch nur der einfachen Majorität bedurfe, um dann
an den Thron zu gelangen. Darauf hielt Graf von
Arnim folgende Rede:

Die Bitte der Kurie der drei Stände bezieht ſich zunächſt
auf die bisherige Verfaſſung und die bisherigen Beſtimmungen über
das Petitions-Recht. Danach konnten ſolche Bitten, die im We-
ſentlichen von denſelben Gegenſtänden handelten, von denen es
ſich hier handelt, an Se. Majeſtät gelangen, wenn zwei Drittel
einer Verſammlung ſich dafür entſchieden. Nach dem Patente
vom 3. Februar ſind nun dieſe Bitten Seitens des Vereinigten
Landtags nur an Se. Majeſtät zu bringen, wenn ſie zwei Drittel
in zwei Verſammlungen erhalten, und darin hat man, wie wohl
unzweifelhaft richtig iſt, eine bedeutende Erſchwerung gegen das
frühere Verhältniß erblickt. Jch nehme an, daß irgend ein Ge-
genſtand, der die ſtändiſche Verfaſſung betrifft, einem Provinzial
Landtage als ſolcher erſchienen daß er ihn im Wege der Petition
Sr. Majeſtät vortragen wollte, ſo konnte er es thun, wenn zwei
Drittel ſich dafür ausſprachen. Gegenwärtig wird ein ſolcher Ge
genſtand nur dann an Se. Majeſtät kommen, wenn in jeder von
zwei getrennten Verſammlungen zwei Drittel ſich dafür ausſprechen.
In ſofern iſt nicht zu läugnen, daß die Möglichkeit, eine Bitte

an Se. Majeſtät gelangen zu laſſen, ſehr erſchwert iſt gegen das
Verhältniß, wie es bei den Provinzial Landtagen ſtattfindet.

Das Erforderniß der Uebereinſtimmung beider Kurien iſt ein
ſolches, was unſere Verfaſſung mit allen ubrigen gemein hat, nach
denen die Verſammlungen ſich in zwei Theile theilen, welche alſo
in zwei getrennten Kurien oder Kammern berathen. Daher wird
Niemand mit Grund etwas dagegen einwenden können, daß die
Bitten welche in einer Kurie angenommen ſind, zunächſt den
Beitritt der andern Kurie erlangen müſſen um an Se. Majeſtät
den König zu gelangen, daß alſo nicht die Bitte einer einzelnen
Kurie an Se. Majeſtät gerichtet werden kann.

Es handelt ſich vielmehr nur davon: ſoll hierzu die Zahl von
zwei Dritteln oder diejenige Zahl, welche ſonſt bei allen Beſchlüſſen
genügt, nämlich die einfache Majorität erforderlich ſein. So wie
in jener Beziehung die gegenwärtige Verfaſſung allen übrigen
gleichſteht, daß die beiden Kurien ſich einer Bitte anſchließen müſ-
ſen, ehe ſie an Se. Majeſtät gelangen kann, ſo weicht ſie aber,
wie ſie jetzt beſteht, wiederum von allen ſtändiſchen Verfaſſungen,
die irgendwo exiſtiren, darin ab, daß nämlich in beiden Verſamm-
lungen für alle Bitten zwei Drittel der Stimmen ſein müſſen.
Es findet ſich dieſe Beſtimmung in keiner Verfaſſung irgend eines
Landes, und wenn auch Exemplificationen nicht immer richtige Ar
gumente ſein mögen, ſo findet ſich doch jedenfalls etwas Richtiges
darin, daß man ſagt: Wenn man nun auch die Beſtimmung der
Provinzial Landtage, wonach eine Verſammlung mit zwei Drittel
eine Bitte an Se. Majeſtät richten konnte, dahin modifizirt, daß
in zwei Kurien die Bitte an Se. Majeſtät durchgehen muß, in-
dem hier zwei Verſammlungen zu einem Landtage vereinigt ſind,
ſo iſt es um ſo natürlicher, daß hierin eine einfache Majorität als
Regel genügt, weil ſonſt die Erſchwerung zu groß und dieſer Grund
ſatz überdies in allen Ländern, in allen Verfaſſungen ſich wieder
findet. Es ſpricht hierfür noch ein Umſtand, nämlich der, daß
das Erforderniß von zwei Dritteln in jeder Verſammlung für eine
Bitte höchſt bedenklich für Erreichung des Zweckes iſt, daß die
Regierung mit den Wünſchen des Landes bekannt werde, weil es
nämlich in allen übrigen ſtändiſchen Verfaſſungen zuläſſig iſt, Ge
genſtände, welche allgemeine Wünſche des Landes betreffen durch
einen Beſchluß der Stände der Verwaltung zu empfehlen
und zu übergeben. Es wird dann nicht eine Bitte an Se.
Majeſtät den König geſtellt, aber ein Gegenſtand als ſolcher be
zeichnet, den man der Aufmerkſamkeit der Verwaltung durch einen
ausdrücklichen Beſchluß empfiehlt. Jch halte dies für ein ſehr
wichtiges Moment denn es giebt eine Menge Gegenſtände, bei
welchen die Regierung mit größerer Aufmerkſamkeit auf die Wün-
ſche und Bedürfniſſe des Landes eingehen wird, wenn ein Beſchluß
der ſtändiſchen Verſammlung in dieſer Beziehung an ſie gelangt.
Wenn ein Vereinigter Landtag in dieſer Beziehung einen Beſchluß
hat eintreten laſſen, ſo wird dieſer ein ganz anderes Gewicht ha-
ben, als wenn einzelne Stände, wie Kreisſtände, einzelne Städte
oder gar nur Einzelne einen Antrag machen. So werden eine
Menge Gegenſtände durch einen Beſchluß des Landtages der Re
gierung zur weitern Verfolgung zugewieſen werden ohne daß des-
halb eine Bitte an Se. Majeſtät geſtellt zu werden braucht. So
lange dieſe Beſtimmung bei uns fehlt, iſt um ſo weniger unſere
gegenwärtige Geſetzeelage von der Art, um mit genügender Leich-
tigkeit Wünſche des Landes an die Verwaltung gelangen zu laſſen.
Aus dieſem Geſichtspunkte ſcheint es alſo ganz unbedenklich, daß
man bei allen den Petitionen, die, wenn ich ſo ſagen ſoll, ma-
terieller Art ſind, die ſich nicht auf die Grundlagen der Verfaſſung,
auf das ſtändiſche Weſen ſelbſt, die ſich nicht auf das Verhältniß
der Stände zur Krone, ſondern auf die materiellen Intereſſen des
Landes, auf die Geſetzgebung in Beziehung auf privatrechtliche und
materielle Verhältniſſe oder auf die geiſtige Ausbildung beziehen,
daß man, ſage ich, in allen dieſen Beziehungen keine ſolche Be
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ſchränkung eintreten laſſe, daß dadurch in einer Menge von Fällen
die Wünſche des Landes für die Regierung ſo gut als nicht vor
handen bleiben. Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt nun der
Vorſchlag der Drei-Stände- Kurie in der Abtheilung modifizirt
worden man iſt demſelben in Bezug auf ſolche Bitten beigetreten,
die nicht die ſtändiſchen Verſammlungen, nicht das Verhältniß der

tn zu den Ständen betreffen und man hat anerkannt, daß
kein Grund vorliege, in jenen Fällen etwas Anderes beſtehen zu
laſſen, als in allen übrigen Ländern beſteht, daß nämlich die ein
Fache Majorität in beiden Verſammlungen in ſolchen Fällen eine
Witte an Se. Majeſtät richten kann. Ausgenommen hat man
aber in unſerer Abtheilung hiervon wiederum in Uebereinſtimmung
mit den übrigen Ländern diejenigen Fälle, wo eine Bitte an Se.
Majeſtät in Beziehung auf die Verfaſſung gerichtet werden ſoll.

Es iſt nun in dem Schoße der Abtheilung ein anderes Amen
dement, das des Fürſten Radziwill, zur Sprache gekommen, und
ich glaube, die Wahl kann nur zwiſchen dieſen beiden Vorſchlägen
ſtattfinden. Der letztere hat die Sicherung und auf der anderen
Seite die nöthige Erleichterung in Folgendem zu finden geglaubt:
In allen Fällen müſſen, um überhaupt eine Bitte gewiſſermaßen
ins Leben treten zu laſſen, zwei Drittel der Verſammlung, von
wo ſie ausgeht, ſich für ſie erklären dann habe ſie gewiſſermaßen
einen Grad des Lebens in der Verſammlung des Landtags erlangt,
der ſie zur weiteren Berathung geeignet macht es bedürfe dann

nicht des Beitrittes einer Majorität von zwei Dritteln in der an
deren Kurie, ſondern es genüge, daß in der anderen Kurie die
Mehrzahl ihr beitrete. Dieſe Anſicht hat viel für ſich, ſie un
terſcheidet ſich aber von dem Vorſchlage der Abtheilung weſentlich
in dem Punkte, daß nach dieſem allerdings die Kurie, welche die
zweite Berathung über eine Bitte eintreten läßt, viel mehr Peti-
tionen bekommen wird, als nach dem Vorſchlage des Fürſten Rad-
ziwill. Nach dem Vorſchlage der Abtheilung nämlich wird von
dort jede Bitte an die andere Kurie gelangen, die nur einfache
Majorität hat, während nach dem Vorſchlage des Fürſten Radzi-

will alle Bitten wegfallen werden die in derjenigen Kurie, wo ſie
zuerſt eingebracht werden nicht zwei Drittel haben. Es werden
dadurch gleich im Entſtehen, wenn ich ſo ſagen ſoll, viele Peti-
tionen verworfen werden. Nach dem Amendement, wie es die Ab-
theilung vorgeſchlagen hat, dagegen werden allerdings viele Bitten
von der einen Kurie in die andere übergehen: alle die aber, wel-
ſche Verfaſſungsfragen betreffen, werden nur dann zur Sprache
Ekommen, wenn ſie in beiden Verſammlungen zwei Drittel haben,
es wird alſo eine Kategorie von Bitten beſtehen die viel ſeltener
wiederum zur Perfection kommen werden, während ſie nach dem
Amendement des Fürſten Radziwill alle gleich behandelt werden.
Das iſt der weſentliche Unterſchied. Das Amendement des Für-
ſten Radziwill hält gleich im erſten Entſtehen eine Menge Bitten
Zurück, die nach dem Vorſchlage der Abtheilung durchgehen wer
den dagegen wird in der weiteren Verfolgung eine gewiſſe Kate-
gorie von Bitten nach dem Vorſchlage der Abtheilung mehr be-
ſchränkt werden das ſind die Bitten in Beziehung auf die Ver
faſſung. Für welchen nun von dieſen beiden Wegen man ſich
entſchließen möge, das iſt es, worauf es hauptſächlich ankommt.
Für das Amendement des Grafen Stolberg hat ſich die Abtheilung
nicht entſcheiden können und aus dem Grunde nicht entſchieden,

indem das Amendement eine Cumulation beider Vorſchläge ent
halte. Denn es beſchränkt alle Bitten, welche materielle, wenn
ich ſo ſagen ſoll, an ſich unſchuldige, für die Kroge in keiner
Weiſe bedenkliche Fragen berühren indem es für ſie zwei Drittel
in der Kurie, wo ſie zuerſt eingebracht werden, in allen Fällen
in Anſpruch nimmt alſo z. B. auch, wenn es ſich von der Er

leichterung der Geſetzgebung hinſichtlich des Viehſalzes handelt, von
einer Bitte um einen Chauſſeebau, von einer Frage, wie ein Han-
del zu befördern ſei u. ſ. w., alle dieſe Bitten werden nach dem

Vorſchlage des Grafen Stolberg ſchon beſchränkt indem ſie in der
Kurie, wo ſie eingebracht werden, zwei Drittel bekommen müſſen.
Das findet auch nach dem Vorſchlage des Fürſten Radziwill ſtatt,
dagegen gewährt das Amendement des Grafen Stolberg nicht die
Erleichterung in Beziehung auf die wichtigſten Fragen, auf die
Verfaſſungsfragen, welche das Amendement des Fürſten Radziwill
als Compenſation gewährt, nämlich, daß die Verfaſſungsfragen in
der zweiten Kurie, wohin ſie gelangen, ebenfalls nur einfache Ma-
jorität zu bekommen brauchen. Das Amendement des Grafen
Stolberg nimmt alſo aus beiden Amendements die Beſchränkungen
zuſammen und kumulirt ſie. Das Amendement berückſichtigt gar
nicht dasjenige, worauf die Bitte eigentlich gerichtet wird. Wenn
ſich das Petitions- Recht dem urſprünglichen Stande der Geſetz
gebung, wie er in anderen Ländern beſteht, nähern ſoll, ſo muß
es in dem einen oder dem anderen Wege geſchehen, entweder
in dem, daß die einfache Majorität in beiden Kurien bei allen
Petitionen genugt, mit Ausnahme der Verfaſſungs Angelegenhei
ten, die nach meiner Meinung einer gewiſſen Stabilität bedürfen
und nicht ſo leicht durch die einfache Majorität alterirt werden
mögen, oder in dem Wege, den das Amendement des Fürſten
Radziwill vorſchlägt. Das Amendement des Grafen Stolberg aber
nähert ſich der überall üblichen Freiheit des Petitions Rechtes we
nig oder gar nicht, es bleibt faſt ganz auf dem Standpunkte ſte
hen, wo wir uns befinden, und welcher zu den Reklamationen
Anlaß gegeben hat. Das Amendement des Fürſten Radziwill nä
hert ſich dieſer Freiheit allerdings mehr, indem es für alle Peti-
tionen gleichzeitig, mögen ſie materielle oder eine Verfaſſungsfrage
betreffen, zwei Drittel ſeitens der erſten Kurie zu dem Jnsleben-
treten der Bitte verlangt, dagegen zur Perfection die einfache Ma
joritat der zweiten Kurie, an welche die Bitte gelangt, für aus
reichend erachtet.

Jch würde daher ſchließlich meinerſeits den Antrag ſtellen und
mein Votum dahin geben, daß zunächſt der Antrag der Abthei-
lung zur Abſtimmung komme, für den ich mich nach wie vor er
kläre. Wenn dieſer nicht Annahme finden ſollte, würde ich mich
dem Antrage des Fürſten Radziwill anſchließen durchaus aber nicht
dem Amendement des Grafen Stolberg, in welchem ich, wie ich
vorhin erwähnte, eine Cumulation und einen Anlaß erkennen muß,
ſchwierige Diſtinctionen eintreten zu laſſen, die danach doch eigent-
lich zu keinem Reſultate führen.

Jn der darauf folgenden Abſtimmung wurden beide
Amendements verworfen und der Antrag der Abtheilung
blieb ſtehen.

Die Stände- Kurie hatte ferner beantragt, daß eine
ungehinderte und freie Kommunikation zwiſchen den Land
tagsabgeordneten und ihren Vertretenen ſtattfinden durfe,
zu dem Behufe, daß Letztere den Erſteren ihre Wunſche
zu erkennen geben, ohne ihnen bindende Aufträge zu er-
theilen. Die Herren Kurie trat dieſem Antrage ohne Er-
orterung bei.

Der dritte Antrag der Stände- Kurie ging dahin daß
auch ohne Eintreten neuer Grunde die Zulaſſigkeit fruher

zuruckgewieſener erneuerter Petitionen geſtattet ſein ſolle.
Die Abtheilung gab folgendes Gutachten, indem ſie mit
11 gegen 2 Stimmen den Antrag verwarf.

Die Majorität ging von der Anſicht aus, die Beſtimmung,
daß eine Petition nicht ohne Einbringung neuer Gründe wie-
der eingereicht werden dürfe, ſei zwar leicht zu umgehen
doch dürfe das Einbringen von Petitionen überhaupt nicht zu
ſehr erleichtert werden. Jn dem Anführen neuer Gründe für
eine zurückgewieſene Petition ſpreche ſich eine gewiſſe Achtung
aus, die man eben ſowohl dem Landtage, wie dem Gouver-
nement ſchuldig ſei. Die auf eingehende Petitionen erge-
henden Allerhöchſten Beſcheide ſeien ſtets motivirt; wenn aber



bei Wiedereinbringung von Petitionen keine neuen Gründe
vorgebracht würden, ſo könnten auf dieſelben auch keine neuen
Gegengründe erfolgen.

Die Herren Kurie ſchloß ſich dem Gutachten an und
verwarf demnach den Antrag der Stände-Kurie. Wir be-
merken daß die Stände- Kurie den hier verworfenen An-
trag mit 359 gegen 99 Stimmen angenommen hatte.

Der vierte Antrag bezog ſich auf die Beſtimmung, wo-
nach dem Vereinigten Landtage nur das Recht zuſtehen
ſolle, Petitionen anzubringen, welche ſich nur auf innere
Angelegenheiten des Staats beziehen. Wir erinnern an die
merkwurdige Verhandlung, in welcher der Miniſter des
Auswärtigen zum erſten Mal in der Kurie auftrat (ſ. Cou-
rier Nr. 123 folg.). Die Abtheilung des Herrenſtandes
ſchlug nun der Kurie vor:

Des Königs Majeſtät möge gebeten werden, den 13
der Verordnung vom 3. Febr. dahin abandern zu laſſen,
daß dem Vereinigten Landtage das Recht zuſtehe, Sr.
Majeſtät Bitten und Beſchwerden vorzutragen, welche
das Jntereſſe des ganzen Staates oder mehrerer Pro-
vinzen betreffen, wogegen Bitten und Beſchwerden, wel
che allein das Intereſſe der einzelnen Provinzen betreffen,
den Provinzial-Landtagen verbleiben

Nach einigen entgegen ſtehenden Aeußerungen bemerkte

der Prinz von Preußen:
Jch glaube, daß hauptſächlich in das Auge zu faſſen iſt,

was unter dem Worte innere in dem Geſetze vom 3. Febr.
verſtanden worden zu ſein ſcheint. Wenn Umſtände vorkommen
können, wo äußere Verhältniſſe mit inneren kollidiren, ſo hat
allerdings die Erfahrung gelehrt, daß auf Provinzial Landtagen
kein Hemmniß von Seiten des Gouvernements gemacht wurde
wenn aber das Wort „innere“ fortgeſtrichen werden ſoll, ſo iſt,
wie die Erfahrung gezeigt hat, keine Schranke gegeben, daß
nicht auch die höhere äußere Politik Sr. Majeſtät zur Bera-
thung und Begutachtung geſtellt wird. Das ſollte durch das
Wort „innere ausgeſchieden werden ſo daß, wenn das Wort
innere fortfällt, dann dem Vereinigten Landtage das Recht
zugeſprochen würde, alle Verhältniſſe, auch die äußere und hö
here Politik, vor ſein Forum zu ziehen. Das wäre ein An
trag, welcher weder von der DreiStände-Kurie, noch von die
ſer, nach dem, was hierüber geäußert worden iſt, beabſichtigt
wurde. Wenn das nicht die Abſicht iſt und ſie nicht ſein kann,
ſo muß auch das Wort „innere“ ſtehen bleiben, weil ſonſt ein
Schluß daraus gezogen werden würde, der nicht im Sinne der
Verſammlung liegen kann, und, wenn ich ſo ſagen ſoll, nicht
liegen darf.

Graf v. Arnim: Meine Argumentation iſt nur dahin
gegangen daß deshalb, weil die provinzialſtändiſchen Verſamm-
lungen ohne das Wort innere durchaus keinen Anlaß zu der
Beſorgniß gegeben haben daß die Angelegenheiten des Auslan-
des, die höhere Politik gegenüber dem Auslande vor das Forum
der Stände gezogen würden, man auch dieſe Beſorgniß nicht
bei dem Vereinigten Landtage haben dürfe. Das Wort in
nere findet ſich in den provinzialſtändiſchen Verfaſſungen nicht,
und es hat ſich doch noch keine Einmiſchung gezeigt, die be-
denklich wäre. Deshalb hat man auch nicht bedenklich gefun
dent, das Wort innere fortfallen und die wörtliche Beſtim
mung eintreten zu laſſen, die ſich in der Geſetzgebung bereits
findet. Es ſcheint doch ein durchaus billiges Verhältniß zu
ſein, daß eben ſo, wie die Provinzialſtände in Bezug auf die
Grenzen deſſen geſtellt ſind, was ſie als Bitten an Se. Maje-
ſtät bringen können auch der Vereinigte Landtag in Bezug
auf die Bitten im Jntereſſe des ganzen Landes geſtellt ſei. Dieſe
Parität des Vereinigten Landtages mit den Provinzialſtänden

ſoll in Bezug auf ſeine Bitten in Betreff der ganzen Monar-
chie erbeten werden. Wenn nun die Abſicht des Antrags darin
beſteht, keine Beſchränkung darin eintreten zu laſſen, ſo iſt die
Bitte dahin gerichtet, auch die diesfallſige geſetzliche Faſſung,
dieſelbe Form eintreten zu laſſen, die Se. Majeſtät der hoch-
ſelige König für die provinzialſtändiſche Geſetzgebung als aus-
reichend erkannt, und die ſich ſeit den 23 Jahren ihres Beſte-
hens als durchaus genügend bewieſen hat. Wenn aber abwei-
chend von den Worten, die in der provinzialſtändiſchen Geſetz
gebung ſtehen, nun eine andere Faſſung für die Geſetzgebung
der Allgemeinen Landſtände gewählt worden iſt, ſo zog man
daraus die Beſorgniß, daß auch die Gränzen der Allgemeinen
Landſtände enger gezogen ſeien, weil man ſich andernfalls nicht
erklären konnte, warum man von jener Faſſung abgewichen
wäre, und um dieſe Zweifel und Beſorgniſſe zu beſeitigen, hat
man vorgeſchlagen, dieſe Faſſung mit der der provinzialſtändi-
ſchen Geſetzgebung in Einklang zu bringen.

Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen: Jch wollte
nur darauf erwiedern, daß ich jedes Geſetz mit Freuden begrüße,
das ſich klar und beſtimmt ausſpricht. Nun glaube ich, daß
der Allerhöchſte Geſetzgeber das Wort „innere aufgenommen
hat, weil er in die Zukunft geſehen und ſich geſagt hat, daß
dieſer Paragraph, wenn das Wort „innere“ fehle, in der
Zukunft auf eine Art interpretirt werden könne, die dem Wil-
len des Geſetzgebers entgegen wäre. Aus dieſem Grunde ſcheint
mir das Wort innere abſichtlich hereingeſchoben zu ſein au-
ßerdem aber auch noch aus dem Grunde, weil doch ein ſehr
bedeutender Unterſchied zwiſchen dem Gewichte beſteht, den die
Diskuſſion eines Provinzial Landtages gegenüber den verſam-
melten Ständen des Königreiches hat. Wenn ein Provinzial
Landtag politiſche Fragen vor ſein Forum gezogen hätte, ſo
würde dies wohl Aufſehen gemacht haben aber die Bedeutung
dieſes Umſtandes den ſieben anderen Provinzial Landtagen ge-
genüber verſchwunden ſein. Wenn aber der Landtag des Rei-
ches politiſche Fragen der höchſten Bedeutung der höheren Po-
litik zum Gegenſtande ſeiner Berathungen macht, ſo gewinnen
dieſe Berathungen ein ganz anderes Gewicht, und der ganzen
Jnſtitution des Landtages, wie ſie heute beſteht, ſcheint mir
nicht die Abſicht zu Grunde gelegen zu haben, die höhere Po-
litik vor ſein Forum ziehen zu laſſen.

Der Graf Eberhard zu Stolberg meinte, der
Vereinigte Landtag komme nicht in die Verlegenheit, ſich
mit äußern Angelegenheiten zu beſchäftigen, wenn er in
dem Geſetze auf die innern beſtimmt angewieſen ſei. Da-
gegen ergriff Graf v. Arnim das Wort:

Jn Bezug auf die Aeußerung des geehrten Mitgliedes aus
der Provinz Sachſen und auf das, was über die Beſorgniß der
Einmiſchung in die äußere Politik geſagt worden iſt, ſo erlaube
ich mir nur zu wiederholen daß, wenn ich auch die Anſicht des
vorletzten Redners in ſofern theile, als ich überzeugt bin der Ver
einigte Landtag würde eine Berührung auswärtiger Angelegenhei-
ten nicht anders eintreten laſſen, als in einem Sinne, der pa-
triotiſch, nicht vorgreifend aber unterſtützend in Bezug auf die
Aeußerung des National-Gefuühls ſein würde, doch die Majorität
der Abtheilung nie ſo weit gegangen iſt, Se. Majeſtät in dieſer
Beziehung um ein Geſetz zu bitten, was den Landtag dazu ge-
wiſſermaßen autoriſirte oder aufforderte. Aber die Abtheilung iſt
der Anſicht, daß durch das Wort „innere“ etwas im Gegenſatze
zu den Provinzial Landtagen hingeſtellt ſei, was den Vereinigten
Landtag wenn er ſich ſtreng an das Wort halte, gewiſſermaßen
von etwas abhalte, von dem er nicht abgehalten werden ſolle
und daß dies allerdings Bedenken in der Geſetzgebung erregen
könne, liegt auf der Hand. Denn wenn das Wort, wie es hier
ſteht, einfach, ohne Jnterpretation, ohne Deduction, wie ſie in
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gelegenheiten“ beſchränkte, was dem techniſchen Begriffe nach ſchon
eine Verwandtſchaft mit der äußeren Politik hat.

welches ſich in Bezug auf den Staat ſchon vorfindet.
hat die Abtheilung vorgeſchlagen, darüber Bitten vortragen zu

der anderen Kurie von der Miniſter Bank aus gegeben wurde,
ausgelegt und alſo genommen wird, wie es hier ſteht und

damit hat es der Landtag allein zu thun ſo frage ich, ob
z. B. der Vereinigte Landtag im Jntereſſe der Provinz Preußen,
im Intereſſe der Rheinprovinz oder mehrerer Provinzen berechtigt
ſei, die Bitte zu ſtellen, dahin zu wirken daß die beengenden
Maßregeln des Nachbar Gouvernements beſeitigt, ungünſtige Ver-
träge mit den Nachbar Staaten durch Se. Majeſtat geändert wer
den möchten? Das iſt nach H. 13. nicht zuläſſig, und dazu ge
nügt keine Jnterpretation des Herrn Miniſters des Auswärtigen
oder des Herrn Landtags -Kommiſſars. Deshalb hat ſich die Ma-
jorität gegen das Wort „innere“ ausſprechen zu muüſſen geglaubt,
hat aber, wenn ſie ſich an die ältere Geſetzgebung anſchloß, in

keiner Weiſe beantragt, daß dem Landtage geſtattet werde, Bit-
ten und Beſchwerden vorzutragen welche äußere Angelegenheiten
an und für ſich betreffen. Die Mehrheit der Abtheilung hat einen
richtigen Mittelweg darin zu finden geglaubt, daß dieſe Bittenund Beſchwerden ſich nur auf das Jntereſſe des Staates be-
ziehen ſollen. Das iſt es, was die Majorität der Abtheilung vor
ſchlägt, daß der Vereinigte Landtag ſich mit den Jntereſſen des
Staates beſchäftigen könne, daß er alſo, wenn äußere Maßregeln
das Intereſſe des preußiſchen Staates berühren wenn ſie ſeine
Intereſſen verletzen, eine Bitte an Se. Majeſtat richten könne.
Gerade durch die Vertauſchung der Worte „innere Angelegenhei-
ten mit dem Worte „Jntereſſe“ hat die Abtheilung geglaubt,

ſich in den Gränzen des Geſetzes zu bewegen und die Klippen zu
vermeiden, die ein durchlauchtigſter Redner angedeutet hat, und
die erregt werden könnten, wenn man ſich auf das Wort „An-

So aber iſt
das Wort „Jntereſſe“ in grammatikaliſcher Beziehung das Wort,

Nicht alſo

dürfen, wenn an dieſem oder jenem Punkte Europa's ſolche Er-
ſcheinungen eintreten wobei das äußere Intereſſe der Staaten zu

einander betheiligt iſt, ſondern ſie hat nur vorgeſchlagen, die
Hemmniſſe wegzuräumen, welche verhindern würden, einem Theile

des Staates durch Bitten bei Sr. Majeſtät zu Hülfe zu kom-
men wenn er durch Maßregeln des Auslandes in weſentlichen
Intereſſen verletzt wird.

Prinz von Preußen: Dieſe Anſicht des geehrten Red
ners wurde dadurch am deutlichſten gefaßt werden, daß, wenn
darauf angetragen würde, das Wort innere zu ſtreichen, man
hinzufügte: „Womit die Herren- Kurie nicht bezeichnet die
höhere, äußere Politik vor das Forum des Vereinigten Landtages
gezogen zu ſehen.“

Graf Arnim: Damit bin ich vollkommen einverſtanden.
Der Antrag der Abtheilung wurde alsdann mit dem

Zuſatze des Prinzen von Preußen einſtimmig genehmigt.
Die Kurie trat dem Antrage der drei Stande uüber

Aufhebung der Gebühren fur Aufenthaltskarten und über
die Oeffentlichkeit der Stadtverordneten und rheiniſchen

Landgemeinden und Burgermeiſterei- Verſammlungen bei.

Jrn der Sitzung der Stände Kurie vom 22. Juni
ergriff zuerſt der Landtagskommiſſar das Wort. Der Abg.
Milde aus Breslau hatte in der vorausgegangenen Sitzung
ausgeſprochen daß ihn nur das unbedingte Vertrauen zu
den Verſicherungen des Landtagskommiſſars von der Furcht
befreie, daß ſich wirklich in dem preußiſchen Staatshaus-
halte eine erhebliche ſchwebende Schuld beſinde. Hieruber
gab der Kommiſſar ſehr detaillirte Erläuterungen und wies
in Beziehung auf die Poſitionen im Hauptfinanzetat, deren
Bedeutung ohne genaue Einſicht in das Einzelne eben un

t

verſtändlich iſt, nach, daß die daſelbſt angefuhrten Ausga-
ben keineswegs ſich auf ſchwebende Schulden bezoögen. Die
Mittheilung wurde mit großer Befriedigung von der Kurie
entgegengenommen, und die ſich etwa daran zu knupfenden
finanziellen Fragen wurden mit einer auch vom Kommiſſar
anerkannten Diskretion behandelt.

Darauf fand eine Diskuſſion über die Wahl derjenigen
Gegenſtände ſtatt, welche noch bis zum Schluß des Land-
tags verhandelt werden konnten.

Verleſen wurden alsdann die Entwurfe zu Beſchluſſen
der Kurie. Darunter war auch der Entwurf zu der be
ſchloſſenen Bitte, um Aufhebung des Praäventivſyſtems und
Einführung des Repreſſivſyſtems in Preßangelegenheiten.
Der Forſtrath v. Wedell aus Merſeburg hatte den Ent-
wurf aufgeſetzt. Die Verſammlung verwarf das Concept,
weil es ihr ſchien, als wolle die Kurie beantragen, daß,
weil die Preſſe durch die bisherige Cenſur nicht genug habe
gezuügelt werden koönnen, nun das Repreſſivſyſtem verſucht
werden ſolle. Die Verſammlung vermißte den Hauptan-
trag, dem ſie einſtimmig beigetreten war, und welcher die
Verhandlung ſo ſehr abgekurzt hatte. Dieſer Antrag war:
»Es iſt Thatſache, daß das Volk von dem Verlangen nach
Preßfreiheit und einem Preß-Strafgeſetze beſeelt, und daß
dieſes Verlangen nicht erlöſchen werde, bis es Befriedigung
gefunden habe.“ Und dieſem Antrage hatte ſich die ganze
Verſammlung, wenngleich aus verſchiedenen Grunden an
geſchloſſen.

Die von der Herren Kurie beantragten Modifikationen,
Abänderungen und Beitrittserklärungen zu den Vorſchlägen
der Stände-Kurie waren weiterer Anlaß zu Eroörterungen.
Jn den meiſten Punkten hatte ſich der Herrenſtand mit den
Anträgen der Stande fur einverſtanden erklärt. Nur
uüber Einzelnes fand ſich die Stände Kurie veranlaßt
eine Erörterung aufzunehmen. Dahin gehoört der Antrag
der Herren-Kurie, daß die Redner, je nachdem ſie fur oder
gegen den Gegenſtand der Diskuſſion ſprechen wollen, ab-
wechſelnd das Wort erhalten ſollten. Die Stande lehnten
dieſen Antrag ab. Jn gleicher Weiſe lehnten die Stände
einſtimmig die Anträge der Herren- Kurie ab, die dahin
gingen daß eine feſte Reithzenfolge beſtimmt wurde, in der
die zu ſtellenden Fragen nach einem Prinzip normirt vorge-
tragen, und daß die Stimmzettel bei der Wahl der Kan-
didaten fur die bei der Hauptverwaltung der Schulden er-
ledigten Stellen von dem Stimmgeber unterzeichnet werden
ſollten. Dagegen nahm die Stände- Kurie mit mehr als

den Antrag an, daß in beiden Kurien nicht gleichzeitig
derſelbe Gegenſtand verhandelt werden ſolle.

Jn der Sitzung der Vereinigten Kurien am 22.
Juni wurde der Entwurf des Gutachtens uber die koönig-
liche Propoſition hinſichtlich der Vollendung des Eiſenbahn
netzes in Preußen vorgeleſen und diskutirt. Wir geben die
ſes Gutachten in ſeiner woörtlichen Faſſung, wie es aus
der Diskuſſion hervorgegangen iſt. Es lautet:

Allerdurchlauchtigſter, Großmächtigſter König,
Allergnädigſter König und Herr!

Ew. Königliche Majeſtät haben in der Allerhöchſten Bot-
ſchaft vom 28. März d. J. befohlen, daß Allerhöchſtdero zum
Vereinigten Landtage verſammelten getreuen Stände ſich über
die nach ſ. 5 der Verordnung vom 3. Februar 1847 erforder-
liche Zuſtimmung zu einer Staatsanleihe erklären ſollen welche
behufs Herſtellung der großen preußiſchen Oſtbahn und der da-
mit in Verbindung ſtehenden Brückenbauten und ſonſtigen An
lagen verwandt und die aus dem durch den Allerhöchſten Erlaß
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vom 22. November 1842 bis zum Betrage von jährlich 2 Mil
lionen Thalern ausgeſetzten Eiſenbahn Fonds verzinſt und ge-
tilgt werden ſoll.

Wir haben die hohe Wichtigkeit dieſer Allerhöchſten Vor
lage vollkommen erkannt, und wir haben ganz beſonders dank-
bar und freudig die Weisheit Ew. Königlichen Majeſtät verehrt,
welche, die Bedürfniſſe der einzelnen Landestheile würdigend,
dieſen eine Abhülfe zu gewähren bereit iſt, aus welcher für das
geſammte Vaterland die ſegensreichſten Folgen zu erwarten ſind.

Dieſem erhabenen Beiſpiele folgend, haben wir einmüthig
in dem Unternehmen, welches durch die Aufnahme der gedach-
ten Anleihe beſonders beſchleunigt werden ſoll, eine einſeitige
Angelegenheit der zunächſt betheiligten Provinzen nicht erblickt,
wir haben vielmehr in der öſtlichen Eiſenbahn ein neues Bin-
dungsmittel für das gemeinſchaftliche Vaterland erkannt. Es
iſt uns zum Bewußtſein geworden, daß an eine nähere und ge-
ſicherte Verbindung der öſtlichen Provinzen die wichtigſten Mo-
mente ſich knüpfen für die äußere und innere politiſche Stel-
lung, für das Gedeihen und die Wohlfahrt des geſammten
Staates.

Wenn wir aus dieſem allgemeinen Geſichtspunkte die hohe
Wichtigkeit der öſtlichen Eiſenbahn und alle die Rückſichten auf
faßten, welche für deren ſchleunige Herſtellung ſprechen ſo muß-
ten wir andererſeits auch dahin geführt werden die Geſammt
lage aller konkurrirenden Verhältniſſe zu berückſichtigen und zu
prüfen, ob und in wieweit aus dieſen ſich Bedenken ergeben ge
gen die Art, in welcher die beſchleunigte Herſtellung erreicht
werden ſoll.

Wir halten es für unſere Pflicht dieſe Bedenken Ew. Kö-
nigl. Majeſtät mit der Offenheit auszuſprechen, welche Aller-
höchſtdieſelben von uns zu fordern berechtigt ſind.

Die Beſchleunigung ſoll durch die Aufnahme einer Staats-
anleihe bewirkt werden.

Einem Theile der Verſammlung drängten ſich hierbei alle
die Bedenken auf, welche derſelbe zur Zeit gegen die Bewilli-
gung einer jeden Staatsanleihe hegen zu müſſen ſich für ver-
pflichtet erachtet. Es wurde namentlich hervorgehoben, daß eine
detaillirte Vorlage, mithin eine gründliche Kenntniß des ge-
ſammten Staatshaushalts, dem Vereinigten Landtage noch fehle,
eben ſo wie eine Kontrolle der geſammten Einnahmen und Aus-
gaben des Staats es wurde um deshalb die Möglichkeit ver-
mißt, ein Urtheil darüber zu gewinnen ob die beabſichtigte An-
leihe überhaupt erforderlich ſei, ſo wie nach der Gewißheit ge
fragt, ob dem Vereinigten Landtage eine Kontrolle über die
Verwendung dieſer Anleihe nicht allein eingeräumt, ſondern
durch eine periodiſche Wiederkehr auch werde ermöglicht werden.

Eine fernere Anſicht Einzelner verwies darauf, daß aus
der zur Berathung ſtehenden Vorlage Ew. Königl. Majeſtät
der Bau der Eiſenbahn durch den Staat ſelbſt folge, und knüpfte
hieran das Bedenken, daß hierdurch nicht allein von dem bisher
beobachteten Verfahren bei Förderung des Eiſenbahnweſens ab-
gewichen, ſondern auch den induſtriellen Regungen und Unter-
nehmungen der Privaten entaegengetreten werde, während es
vielmehr in der Pflicht des Staates liege, dieſe anzuregen und
zu fördern, ſich ſelbſt aber von ſolchen Bauausführungen um ſo
mehr fern zu halten, als dieſe in der Regel viel koſtſpieliger
ſich geſtalteten, da es an einer Kontrolle aus Privatintereſſe fehle.

Selbſt hiervon abgeſehen, ſprach ſich die Meinung aus,
daß die Ausführung des Unternehmens, wenigſtens nach der
uns gewordenen Vorlage, nicht für ſo fundamentirt zu erachten
ſei, um die Verwendung einer höchſt bedeutenden Summe hier-
nach für gerechtfertigt halten zu können. Die Beſchaffung der
Geldmittel beruht auf der Vorausſetzung, daß der in Ew. Kö-
nigl. Majeſtät Allerhöchſtem Erlaſſe vom 22. November 1842

geſchaffene jährliche Eiſenbahnfonds die normalmäßige Höhe von
2 Millionen Thalern erreiche, was wenigſtens zur Zeit noch nicht ein-
getreten ſei. Es könne ſelbſt, wenn das Bedürfniß nur für die Strecke
von Königsberg bis Drieſen ſolle beſchafft werden dies nur da
durch erzielt werden, daß der geſammte Reſt der von dem jährli-
chen Eiſenbahn Fonds noch zur Dispoſition ſtehenden Mittel in
Kapital umgeſetzt werde, ſo daß auch nur die geringſte Ueberſchrei
tung der veranſchlagten Koſtenſumme oder eine jede Störung in
den Vorausſetzungen, unter welchen die Kontrahirung der Anleihe
berechnet ſei, ein Mißverhältniß zwiſchen den vorhandenen und den
erforderlichen baaren Mitteln herbeiführen müſſe.

Dieſes Verhältniß ward von demjenigen Theile der Verſamm-
lung um ſo ſchmerzhafter empfunden welcher glaubte, daß die
hohen Vortheile der öſtlichen Eiſenbahn nur dann vollſtändig erreicht
werden würden, wenn dieſelbe ihrer vollen Länge nach von Berlin
bis Königsberg und in möglichſt gerader Richtung hergeſtellt werde,
während von anderer Seite ſelbſt gegen die Zweckmäßigkeit der pro-
jektirten Linie Zweifel erhoben wurden.

Endlich richteten ſich beſorgte Blicke ganz beſonders auf die
zur Zeit beſtehende Lage des öffentlichen Geldmarktes. Es ward
für jetzt die Aufnahme einer Anleihe, welche unter allen Umſtän-
den zwiſchen 20 und 30 Millionen Thalern ſich bewegen müſſe,
für höchſt bedenklich erachtet es ward darauf hingewieſen wie ſehr
der Begehr nach baarem Gelde hierdurch werde vermehrt werden,
und welchem erheblichen Einfluſſe ſelbſt die ſchon vorhandenen
Staats Papiere durch die Kontrahirung einer neuen Staats An
leihe ausgeſetzt würden.

Ew. Königl. Majeſtät wollen aus dieſer freimüthigen Darle-
gung der vorſtehend angedeuteten Bedenken Allergnädigſt zu ent
nehmen geruhen, daß wir der befohlenen Berathung uns mit dem
entſchiedenen Willen zugewandt haben ein Urtheil abzugeben wel
ches das Geſammtwohl des Vaterlandes im Auge behalte.

Wir vermögen nicht anzugeben, in wieweit bei den ſämmt-
lichen einzelnen Mitgliedern bald das eine bald das andere dieſer
Bedenken vorherrſchend geweſen oder ſelbſt zur ausſchließlichen Gel-
tung gekommen iſt, wir halten ſogar für unſere Pflicht, anzufüh
ren, daß hierin eine große Divergenz der Anſichten ſtattgefunden
hat wir bitten aber, Ew. Königl. Majeſtät allerunterthänigſt ver-
ſichern zu dürfen, daß alle Mitglieder in dem Einen Gedanken ſich
zuſammengefunden haben, wie die Pflicht gebiete, der gewonnenen
Ueberzeugung, dieſelbe beruhe auf dem einen oder dem anderen die
ſer Bedenken allein und ſelbſt mit ſchmerzhaftem Gefühle zu fol
gen und dieſe Bedenken Ew. Königl. Majeſtät eben ſo ehrfurchts-
voll als offen darzulegen.

Hiernach verfehlen wir nicht, Ew. Königl. Majeſtät allerun
terthänigſt anzuzeigen

daß der Vereinigte Landtag es ſich verſagen zu müſſen geglaubt
hat, die in der Allerhöchſten Botſchaft vom 28. März 1847
erforderte ſtändiſche Zuſtimmung zu einer Staats Anleihe zu
ertheilen, welche zum Behufe der Herſtellung der großen preu-
ßiſchen Oſtbahn und der damit in Verbindung ſtehenden Brük-
kenbauten und ſonſtigen Anlagen aufzunehmen und aus dem
durch die Allerhöchſte Kabinets- Ordre vom 22. November 1842
bis zum Betrage von jährlich zwei Millionen Rthlr. ausgeſetzten
Eiſenbahn Fonds zu verzinſen und zu tilgen ſei.

Wenn wir jedoch bei Faſſung dieſes Beſchluſſes die hohe
Wichtigkeit der öſtlichen Eiſenbahn keinesweges verkannt haben,
vielmehr die Mehrzahl nur von denjenigen Bedenken hauptſächlich
beſtimmt ward, welche dieſelbe aus den jetzigen Verhältniſſen her-
leitet, ſo wandte ſich der Blick vertrauungsvoll der Zukunft zu,
und es ward die Hoffnung auegeſprochen, daß Ew. Königl. Ma-
jeſtät die Mitwirkung Allerhöchſtoero getreuen Stände fur dieſes
große Unternehmen auch ferner zu erfordern geruhen wollen.
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ten, jedoch auch von manchen Seiten noch bezweifelten Vor-

während die gefahrvolle Verleitung zu unrichtigen Faſſionen und

thänigſt:

7

Jn Folge eines desfallſigen Beſchluſſes tragen wir daher Ew.
Königl. Majeſtät die allerunterthänigſte Bitte vor:
Allerhöchſt dieſelben wollen geruhen, behufs der Ausführung der

großen öſtlichen Eiſenbahn nach Preußen dem nächſten Vereinig
ten Landtage eine Allerhöchſte Propoſition vorlegen und bis da
hin die an derſelben begonnenen Arbeiten in geeigneter Weiſe
fortſetzen zu laſſen.

Zum Schluſſe wurde nachſtehendes Gutachten uber die
Aufhebung der Mahl und Schlacht, und Einfuhrung einer
Einkommenſteuer vorgeleſen und diskutirt:

Allerdurchlauchtigſter, Großmächtigſter König!
Allergnädigſter König und Herr!

Ew. Königl. Majeſtät Allerhöchſte Propoſition wegen Auf-
hebung der Mahl- und Schlachtſteuer, Beſchränkung der Klaſ
ſenſteuer und Erhebung einer Einkommenſteuer, deren Vorlage
in der huldreichen Abſicht erfolgt iſt, eine gleichmäßigere Be
ſteuerung eintreten zu laſſen und den ärmeren Volksklaſſen eine
Erleichterung zu gewähren, erkennt der Landtag mit dem auf
richtigſten und allerunterthänigſten Danke, den derſelbe einſtim
mig auszuſprechen für ſeine erſte Pflicht hält.

So vollſtändig der Landtag nun auch dem Prinzipe des
Geſetzes huldigt, ſo weit es das Maß der Beſteuerung möglichſt
nach der Steuerfähigkeit regeln will, ſo hat die überwiegende
Majorität dagegen, bei vollſtändiger Erwägung aller in der
Denkſchrift Ew. Königl. Majeſtät Finanz- Miniſters entwickel

e

e

theile, welche die Aufhebung der Mahl- und Schlachtſteuer mit
ſich führen möchte, ſehr erhebliche, in der gedachten Denkſchrift
ebenfalls ſchon angeregte Bedenken gegen die Einführung der
proponirten Einkommenſteuer hegen zu müſſen geglaubt, welche

vorzugsweiſe in dem von einer ſolchen Steuer unzertrennlichen,
ſicherlich große Unzufriedenheit erregenden und inquiſitoriſchen
Verfahren zur Ermittelung des Einkommens beſtehen, indem
dadurch neben der nicht in allen Fällen genügenden Berück-
ſichtigung der Steuerfähigkeit die innerſten und weſentlich-
ſten Verhältniſſe manches Hausſtandes ſtörend berührt werden,

die beſorgliche Untergrabung des als ein weſentliches Betriebs-
mittel zu erachtenden Kredits nahe liegt, ſo daß der von der
geſetzlichen und allgemeinen Abſchaffung der einmal beſtehenden
Mahl- und Schlachtſteuer zu erwartende Vortheil, für das
Ganze in keiner Weiſe im Verhältniß ſteht zu den von einer
über das ganze Land neu einzuführenden Einkommenſteuer mit
Sicherheit vorherzuſehenden Nachtheilen.

von den meiſten Vertretern der größeren und von vielen der
mittleren Städte die Abſchaffung der gewiſſermaßen eingebür-
gerten Mahl- und Schlachtſteuer nicht einmal gewünſcht, dieſe
Steuer theilweiſe mehr als höchſt zweckmäßig bezeichnet wird,
trägt der Landtag Bedenken, ſchon jetzt ſeine Zuſtimmung zu
einem Geſetze zu ertheilen, welches durch die Einführung einer
Einkommenſteuer nur die Abſchaffung der Mahl- und Schlacht

ſteuer erreichen würde. Derſelbe erkennt indeß an, daß im
Wege der Geſetzgebung zur Verwirklichung des Grundſatzes
einer der Steuerfähigkeit verhältnißmäßig entſprechenden Be
ſteuerung der verſchiedenen Klaſſen der Einwohner auf eine
Erleichterung der Abgaben der ärmſten Klaſſe nicht allein in
den mahl und ſchlachtſteuer-, ſondern in gleicher Weiſe in den
klaſſenſteuerpflichtigen Orten hinzuwirken ſein wird, und daß die
wohlhabenden Klaſſen den hierdurch entſtehenden Ausfall ſo
weit es nöthig, zu decken im Stande ſein dürften.

Ew. Königliche Majeſtät bittet derſelbe daher allerunter

die Erreichung dieſes Zweckes huldreichſt in anderweitige Er

Unter dieſen Umſtänden und in Berückſichtigung, daß auch

wägung nehmen und dem nächſten Vereinigten Landtage
deren Ergebniſſe Allergnädigſt vorlegen laſſen zu wollen.

Ehrfurchtsvoll erſterben wir als
Ew. Königlichen Majeſtät

allerunterthänigſt treu gehorſamſte
zum Vereinigten Landtage verſammelten Stände.

Stettin, d. 27. Juni. Es durfte fur die Leſer von
Intereſſe ſein, zu erfahren, daß nach unſeren Einfuhrliſten
in dieſem Jahre bereits 400 Schiffe mit Roggen und Rog-
genmehl in Swinemunde angekommen ſind, darunter die
zuerſt von der pommerſchen und preußiſchen Kuſte einge-
troffenen, die durchſchnittlich nur eine geringere Tragfähig-
keit nachweiſen. Dagegen ſind die in der letzten Zeit und
jetzt ununterbrochen von Rußland eintreffenden großer und
große Seeſchiffe, beſonders zeichnen ſich einige mit Mehl
von Petersburg angekommene durch Große aus, von wel
chem letztern Orte die bedeutenderen Zufuhren noch im nach-
ſten Monat zu erwarten ſind. Dieſe Zufuhren in Verbin-
dung mit der Ausſicht auf eine gute Ernte haben die Preiſe
des Roggens um circa 30 Thlr. pro Wispel gegen den
höchſten Standpunkt derſelben in dieſem Jahre zuruckge-
bracht; und da die großen Maſſen Mehl, wovon täglich
Sendungen eintreffen, jetzt mehr Eingang im Conſumo fin-
den, als in der erſten Zeit, ſo durfen wir einem fernern
Weichen der Preiſe wohl vertrauensvoll entgegenſehen. Kei-
nenfalls ſcheint uns bei der dauernden Zufuhr und der na-
hen Ernte die Furcht begrundet, daß die Preiſe ſolchen ra-
piden Fluctuationen anheimfallen ſollten, als wir ſie in
dieſem Jahre erlebt haben. Sollte aber hier oder dort
ein größerer Aufſchwung zu fuürchten ſein, ſo iſt zu verhof
fen, daß das Gouvernement, das ſo große Maſſen Roggen
und Mehl zu ſeiner Dispoſition hat, denſelben begrenzen
wird, wie es dies auch bereits gethan hat.

Großbritannien und Jrland.
London', d. 24. Juni. Die Regierung hat beſchloſ-

ſen, daß ſämmtliche zur Beſchaftigung der ärmeren Klaſ-
ſen in Jrland unternommenen offentlichen Arbeiten am 15.
Auguſt eingeſtellt werden ſollen. Zu gleicher Zeit ſoll auch
das irländiſche Kommiſſariat, deſſen Aufgabe war, fur Her-
beiſchaffung von Lebensmitteln und fur deren zweckmäßige
Vertheilung unter die verſchiedenen Landestheile zu ſorgen,
ſeine Funktionen einzuſtellen.

Die „Times beleuchtet heute die Ereigniſſe in China
und rechtfertigt das Einſchreiten der Engländer gegen Canton.

Vermiſchtes.
Am 19. d. M. bemerkte man in Hildburghau-

ſen eine merkwürdige Erſcheinung am Himmel. Derſelbe
war mit Wolken bedeckt, die ihren Zug von Norden nach
Süden nahmen. Hoch im Norden, etwas oſtlich, ſtand ge-
gen Mittag halb 12 Uhr eine helle runde Scheibe, 2 bis
3 Fuß im Durchmeſſer. Um dieſe Scheibe drehten ſich die
ſie umgebenden Wolken kreisfoörmig von der Rechten zur
Linken ungefähr 2 Minuten lang, dann vergroößerte ſich die
Scheibe immer mehr, verlor dann ihre runde Geſtalt und
zertheilte ſich. Dabei waren die Wolken ziemlich hoch, ihr
Zug langſam und man vernahm weder ein Toſen noch Brau
ſen in der Luft.



Bekanntmachungen.
Avertiſſement.

Auf Antrag des beſtellten Nachlaß-Cu-
rators werden die unbekannten Erben und
Erbes-Erben des am 26. September 1808
zu Naumburg verſtorbenen Raths-Actuarius
Johann Chriſtoph Heinrich Gerbſtädt und
deſſen am 22. Februar 1818 zu Naum-
burg verſtorbenen Ehefrau, Chriſtiane Eleo
nore geb. Scholze, hierdurch aufgefordert,
binnen neun Monaten, und ſpäteſtens in
dem auf

den 16. October 1847 Vormittags
11 Uhr

vor Herrn Aſſeſſor Becker angeſetzten Ter-
mine ihr Erbrecht nachzuweiſen unter der
Verwarnung, daß der Nachlaß, welcher
zur Zeit in 74 Thlr. 24 Sgr. 10 Pf. be-
ſteht, als herrenloſes Gut dem landesherr-
lichen Fiskus zugeſprochen werden wird.

Naumburg, dem 15. December 1846.
Königl. Land- und Stadtgericht

Auecetions- Anzeige.
Es ſollen

den 6. October 1847 Vormittags 11 Uhr
an hieſiger Gerichtsſtelle vom Herrn Land
und Stadt-Gerichts-Kanzlei- Direktor Koch
verſchiedene werthvolle goldene und ſilberne
Pretioſen öffentlich verſteigert, wozu Kaufs-
luſtige hiermit eingeladen werden.

Weißenfels, den 22. Juni 1847.
Königl. Preuß. Land u. Stadt-

gericht.
v. Draßdo.

Koch.

Verkauf einer Reſtauration.
Ver änderungshalber beabſichtigt der Be

ſitzer eines in der Vorſtadt hierſelbſt gelege-
nen Grundſtücks, beſtehend aus Wohn-
und Wirthſchaftsgebäuden, in welchem ſeit
einer Reihe von Jahren Schenkwirthſchaft
betrieben worden iſt, nebſt dem daran be-
findlichen Garten und Tanzſaal, ſowie mit
ſämmtlichen Jnventarien-Stücken aus freier
Hand zu verkaufen.

Auf portofreie Anfragen ertheilt hierüber
Auskunft

der Secretair Hartmann
in Weißenfels.

Auetion.
Mittwoch den 7. Juli früh S Uhr ſol-

len in dem Hauſe der verw. Blumen-
thal in Glebitzſch folgende Gegenſtände,
als Meubles, feines Meißner Porzellan,
feine geſchliffene Glaswaaren, Silberzeug,
Haus und Küchengeräthſchaften, ſowie
eine Partie Galanterie-Artikel, Bilder und
Bücher, öffentlich meiſtbietend gegen gleich
baare Bezahlung verkauft werden.

M EIhwGGBGE El

von Hamburg
zu den bekannten ermäßigten Preiſen.

Magdeburg und Hamburg.
Dienst

fur den Monat Juli d. J.
von Tnrs täglich Nachmittags 3 unr,

Dampfschiſffahrt
zwiſchen

Abends 7

diejenigen, welche dabei irgend ein noch
nicht zur Verhandlung gezogenes Jntereſſe
zu haben vermeinen, namentlich ad 1 die
auf dem Lehnrichtergute Nr. 4 zu Stol-
zenhayn eingetragenen Mitbelehnten Jo-
hann Gottlob Winter und Carl
Ludwig Winter, und ad 2 etwanige
Prätendenten der vom Richter Mittag
zu Naundorf beſeſſenen Schliebener
Kreuzwinkelwieſe, aufgefordert, ſich damit
ſpäteſtens bis zu dem

auf Donnerstag den 12. Auguſt d. J
früh 11 Uhr

hierorts in meinem Büreau anberaumten
Termine zu melden, widrigenfalls ſie die
obigen Auseinanderſetzungen ſelbſt im Fall
einer Verletzung, gegen ſich gelten laſſen
müſſen, und mit keinen Eiwendungen da-
gegen weiter gehört werden können.

Herzberg, den 20. Juni 1847.
Der Kammergerichts- Aſſeſſor und Spezial

Kommiſſarius
Ribbeck.

Obſt- Verkauf.
Die diesjährigen Pflaumen und Hart-

obſt-Nutzungen in den Plantagen und Gär-
ten des Ritterguts Emſelohe ſollen

Freitag den 9. Juli d. J. Vormittags
10 Uhr

auf genanntem Rittergute unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingun-
gen an den Meiſtbietenden verkauft wer
den, wozu Kaufluſtige hierdurch eingeladen
werden.

Rittergut Emſelohe zwiſchen Eisleben
und Sangerhauſen, d. 29. Juni 1847.

Schraube.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Nähere Auskunft ertheilt gern J. F. W. Wiede. I lbr
der

Bekanntmachung. Obſt- Verpachtung. der SIn folgenden durch den Unterzeichnetenn Die dern e Kicung an laucht
bearbeiteten Separations Sachen als: Aepfeln, Birnen und Pflaumen auf dem niſch

die Gemeinheitstheilung der bäuerlichen Rittergute Breitenfeld bei Leipzig ſoll Zanon
Feldmark Stolzenhayn, Freitag den 9. Juli d. J. Nachmittags 3 ſten

2) die Aufhebung der Koppelhütungen der Uhr unter einigen im Termine bekannt zu nigsb
Stadt Schlieben und der Gemeinde machenden Bedingungen meiſtbietend da

SODelſig, ſelbſt verpachtet werden. Leopold.beide im Schweinitzer Kreiſe, werden haltBehufs Feſtſtellung der Legitimation alle BriefVon heute an iſt meine Wohnung beim
Stellmachermeiſter Herrn Naumann hier,
in der kurzen Gaſſe; zu ſprechen bin ich
ſicher jeden Morgen bis 9 Uhr.

Zörbig, d. 29. Juni 1847.
Dr. von Lehmann, 599

pract. Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer.

Einladung.
Künftigen Sonntag als den 4. d. Mts.

Vormittags 10 Uhr zur Einweihung der
hieſigen neuen Orgel, wobei eine Muſik
Aufführung ſtattfindet, ſo wie Nachmittags
zum Tanzvergnügen, ladet hiermit ein

der Gaſtwirth Heinert in Reideburg

Sonntag den 4. Juli Ball, wozu er-
gebenſt einladet

Fr. Petzold in Schwittersdorf.

Spatzierſtöcke,
das Neueſte in großer Auswahl, empfiehlt

F. E. Spieß in der alten Poſt.
Tivoli.

Freitag den 2. Juli Der Rettig-junge oder Der Proletarier u
ſeine Familie, Bild aus dem Volks
leben von Lubojatzky. tE. Die Vorſtellung mußte wegen nö

thiger Vorbereitungen und Proben um ei
nen Tag verſchoben werden.

Theater in „Lauchſtädt.
Sonnabend den 3. Juli: Die ſchöne

Müllerin, Luſtſpiel in 2 Akten, und i
Der Onkel als Nebenbuhler,
Luſtſpiel in 1 Akt.

Die Direction.
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Deutſchland
Berlin, d. 30. Juni. Se. Königl. Hoheit der Prinz
Albrecht iſt nach St. Petersburg, Se. Koöönigl. Hoheit
der Prinz Waldemar nach London, Se. Durchlaucht
der Herzog von Ratibor nach Rauden, Se. Durch-
laucht der Prinz Karl Biron von Kurland nach pol-
niſch Wartenberg, der Furſt von Lichnowsky nach Krzy-
Janowitz, und der General Major und Commandeur der
ſten JnfanteriezBrigade, von Prondzinski, nach Ko-
nigsberg in Pr. von hier abgereiſt.

Das Amtsblatt des Koönigl. Poſt Departements ent-
halt die Verordnung, betreffend die expreſſe Beſtellung von
Briefen und anderen Sendungen, welche bei Nacht ein

Unter Bezugnahme auf die im General-Circular vom 23.
April 1842 16 in der Circular- Verfügung vom 9. März
I1846 und in der Verordnung vom 28. April c. (Nr. 19 des
Poſt Amtsblattes de 1847) enthaltenen Vorſchriften wird zur
WBeſeitigung vorgekommener Zweifel hierdurch beſtimmt,
Briefe und Sendungen, welche zur ſchleunigen Beſtellung durch
WExpreſſe empfohlen und nach den allegirten Vorſchriften dazu
Igeeignet ſind ohne Rückſicht auf die Tageszeit, alſo auch wenn
ſie während der Nacht eintreffen, gleich den per Eſtafette ein

Ruſit gehenden Briefen, unmittelbar nach der Ankunft beſtellt werden
Nuſik- ollen, es ſei denn, daß der Abſender ſelbſt auf der Adreſſe

Durch eine dahin abzielende Bemerkung die Beſtellung zur Nacht-
zeit verbeten hat. Die Poſt Anſtalten haben ſich hiernach

Berlin, den 15. Juni 1847. General- Poſt Amt.

Die Jdee ſämmtliche Bahnhofe bei Berlin durch eine
Kreisbahn in Verbindung zu ſetzen, iſt neuerlich lebhaft in

Anregung gekommen und von namhaften Mannern unter-
ſtützt worden.

Breslau, d. 27. Juni. Ueber die am heutigen Tage
ſtattgehabten Feierlichkeiten bei Enthuüllung des Standbildes
Friedrichs des Großen kann Folgendes mitgetheilt werden.
Der Paradeplatz des Ringes, auf dem das Standbild ſich
befindet, war von allen vier Seiten mit Militär beſetzt,
Und zwar in folgender Weiſe: die Weſtſeite nahm die Jn-
Fanterie ein, die Sudſeite die Küüraſſiere, die Oſtſeite die
FJager nebſt der Buürgergarde, und die Nordſeite die Ar-
ſtillerie. Jnnerhalb dieſer Quarrés befand ſich die große
Anzahl der Eingeladenen; am Fuße der Statue befanden

ſſich einzelne Veteranen aus der Zeit Friedrichs, unter wel
eben namentlich ein hundert und neun Jahr alter
Soldat das höchſte Jntereſſe erregte. Nach dem Taufs-
ſſchein, den er bei ſich hatte, war er am 5. Februar 1738
geboren. Es war ein ruührender Anblick, dieſen mit der
Uniform aus dem ſiebenjährigen Kriege bekleideten Greis
zu betrachten, wie er ſchwach und zitternd noch die mili-

täriſchen Honneurs machte. Er iſt gewiß der Einzige, von
allen lebenden Schleſiern, der noch öſterreichiſcher Unter-
than geweſen iſt! Einen impoſanten Anblick boten die Häu-

ſer des Ringes dar. Da war nicht die kleinſte Luke, aus
der nicht ein Kopf hervorblickte, die höchſten Spitzen wa-
ren mit Menſchen beſetzt, und ſo weit das Auge nur
reichte, auf der Höhe des Rathhausthurms, des Eliſabeth-
thurms, des Holſchauſchen Gebäudes, uüberall waren Zu
ſchauer zu erblicken. Die Hauſer verloren ſich gleichſam
unter der Menſchenmaſſe. Kaum hatte die Thurmglocke die
zwoölfte Stunde verkundet, ſo erſchienen aus dem k. Pa-
lais, zu Fuße kommend, Se. Maj. der König und Se.
k. H. der Prinz von Preußen, begleitet von dem leb-
hafteſten Jubelruf der Menge. Der Konig gruüßte huldvoll
nach allen Seiten hin. Hierauf wurde ein zur Weihe des
Denkmals von dem Prof. Kahlert gedichtetes Lied von der
ganzen Verſammlung geſungen, unter Begleitung ſaämmt-
licher Muſikchoöore der aufgeſtellten Truppen. Sodann hielt
der Vicepräſes des Vereins, Buürgermeiſter Bartſch, die
Feſtrede. Nachdem der Redner Se. Majeſtät um die Ge-
nehmigung zur Enthüllung des Denkmals gebeten hatte,
wurde ſie von dem Praſidenten des Vereins, Se. D. dem
Furſten Adolph zu Hohenlohe-Jngelfingen, voll-
zogen. Kaum war die Umhuüllung gefallen, ſo erſcholl ein
tauſendfaches „Hurrah“ durch die Lufte, und in demſelben
Momente vernahm man auch ſchon den Donner der Ge-
ſchutze vom Exercierplatze her. Hierauf beſtieg Se. D. der
Furſt zu Hohenlohe die Tribune, und brachte nach einer
kurzen Anrede mehrere „Lebehoch“ aus, in welche die Ver
ſammlung lebhaft und ſtuürmiſch einfiel. Das Erſte galt
den Manen König Friedrich des Großen; das Zweite
Sr. Maj. dem Köönig; das Dritte J. Maj. der Köni-
gin; das Vierte Sr. k. H. dem Prinzen von Preu-
ßen; das Letzte dem Vaterlande, dem Flore Schle-
ſiens, in welches Se. Maj. mit beſonderer Theil-
nahme einſtimmte. Se. Maj. der Koönig unterhielt ſich
hierauf huldvoll mit Vielen der Umſtehenden, namentlich
mit den anweſenden Veteranen und dem Geh. Commerzien-
rath Oelsner, welchem Se. Maj. den Gluckwunſch zu
dem nun vollendeten Werk gnadigſt abſtattete. Ein zwei-
tes Feſtlied von Warnke wurde, nach der Enthuüllung,
ebenfalls unter Begleitung der Muſikchöore von der Ver-
ſammlung abgeſungen. Nachdem Se. Majeſtät das Stand-
bild auch aus einiger Entfernung in Augenſchein genommen,
und ſeine Zufriedenheit uüber die Ausführung zu erkennen
gegeben hatte, erfolgte der Parademarſch ſammtlicher auf-
geſtellten Truppen Se. Maj. geruhte bei dem Vorbeimarſch
der Burgergarde hervorzutreten und derſelben ſeine freund-
lichſte Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Hiermit war die Feier
beendigt, und Se. Maj. der König begab ſich, wiederum
zu Fuße, nach dem Schloſſe zuruck, unter unendlichem Freu-
dengeſchrei und Zuruf des Volkes.

Frankreich.
Paris, d. 27. Juni. Durch geſtern gefaßte Ent-

ſchließung des Pairshofes ſind die Herren Despans-Cubie-
res, Parmentier, Pellapra und Teſte in Anklageſtand



Die Verhandlungen werden, wie man glaubt, Mon-
Die Debats

geſetzt.
tag, d. 5. Juli, ihren Anfang nehmen.
geben heute in einer Extrabeilage auf 20 ihrer Rieſenſpal-
ten den von Renouard im Namen der Jnſtructionscommiſ-
ſion erſtatteten Bericht.

Portugal.
(London, d. 25. Juni.) Der Times ſind Mitthei-

lungen aus Liſſabon bis 19. d. M. zugegangen; 142 Of-
ſiziere und uber 400 Soldaten von Setubal befinden ſich
als Kriegsgefangene in der Hauptſtadt; die uübrige ſuüdwärts
abgezogene Beſatzung der Jnſurgenten wurde von Vinhaes
bei Alcaçar do Sal geſchlagen; uüber 300 Gefangene ge-
macht; viele andre ergaben ſich. Die Revolution im
Süden iſt gebrochen; die Pacification macht raſche
Fortſchritte; nur Evora, von Jnſurgenten ſtark beſetzt,
wird ſich noch einige Zeit behaupten. Admiral Parker hat
Setubal mit der Escadre verlaſſen, um nun gegen Oporto
zu operiren.

Nach Briefen aus Oporto vom 19. ſteht Saldanha
unter den Mauern von Villa Nova, hat aber noch keinen
Schuß gethan die Spanier ſind noch nicht weiter als bis
Braga gekommen. Die verbuündete Escadre hat einen dro-
henden Brief an die Junta abgeſchickt, aber die Feindſelig-
keiten nicht begonnen. Die Junta will ihre Waffen nicht
ausliefern, bis der 4. Art. des Vergleichs erfuüllt iſt; die
Beſatzung in Oporto beträgt mit Einſchluß von 2000 ihr
aus Beira zugezogenen Guerillas 14,000 Mann, und ſoll
fur eine ſechsmonatliche Belagerung vorgeſehen ſein. Der
franzöſiſche Conſul hat den Drohbrief an die Junta zu un-
terſchreiben ſich geweigert.

Deutſch-katholiſche Gemeinde.
Künftigen Sonntag früh 9 Uhr Gottesdienſt mit Abendmahl
(Collecte für die Armenkaſſe der Gemeinde).

Der Vorſtand.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.)

Getreidebericht. Berlin, den 30. Juni.
Am heutigen Markt waren die Preiſe wie folgt:

Weizen nach Qualität von 112 120
Roggen loco 94—96

Lieferung pr. Juli 84--85 bz. u. G.
pr. Juli Auguſt 75 bz.

Gerſte loco 72
Hafer loco nach Qualität 4245
Ruüböl loco 1187,

Herbſt 12 bz. u. Bf.
KanalLiſt en. Den Finow Kanal paſſirten am 25. Juni:

Rſpl. Weizen 834 Wſpl. Roggen, 185 Wſpl. Hafer, 2694 Etr
ehl.

Waſſerſtand der Saale bei Halle.
am 30 Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll.
am 1. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 30. Juni: 15 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 30. Juni bis 1. Juli.

Jm Kronprinzen Hr. Gutsbeſ. Graf v. Sierstorpf m. Diener
a. Breslau. Hr. Rittergutsbeſ. v. Engel a. Breeſen. Hr.
Lieut. v. Eichmann m. Gem. a. Stolpe. Hr. Geh.
Blumenbach a. Hannover. Hr. Buchhdlr. Perthes m. Gem. a.
Gotha. Hr. Pfarrer Fleiſchhauer a. Sondershauſen. Hr. Reg.
Refer. v. Gundlach a. Erfurt. Hr. Geh. exped. Sekr. Tuchen
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u. Hr. Kaufm. Reuter a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Peters m.
Gem. a. Crefeld, Philipp a. Aachen, Metz a. Magdeburg.

Stadt Zürich
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B

Die Hrrn. Kaufl. Ludwig a. Berlin, Hollberg a.
Leipzig Bohme a. Braunſchweig, George a. Chalons, Schaum
berg a. Dingelſtedt, Winkhaus a. Halver, Fricke a. Cöln. Hr. NMo
Gutsbeſ. Duen m. Gem. a. Stedten. Hr. Juſtiz-Commiſſ. Keil Nachmi
a. u Sei Dr. med. Schwarz u. Frau Banquier Krauſe Stadtre
m. Fam. a. Berlin.Goldnen Ring: Hr. Hauptmann Zadefeld a. Meiningen. Hr. 59,
Prediger Heine a. Oberrißdorf. Die Hrrn. Kaufl. Schwan g. hr,
Berlin, Harding a. Leipzig. Hr. Jnſp Drey a. Langenberg. erk,

Goldnen Löwen Hr. Gutsbeſ. Bernini m. Fam. a. Zittau. Die Fretair,
Hrrn. Kaufl. Germer a. Halberſtadt, Klotz a. Magdeburg, Hel- Klapp
wig a. Berlin, Helm a. Gotha. Hr. Fabrik. Loſſer a. BelgernStadt Hamburg Hr. Mühlenbeſ. Liebe a. Raguhn. Hr. Buch ſſche,
hdlr. Lange a. Leipzig. Hr. Konſiſtorialrath v. Milnitz a. Dres Küchen
den. Die Hrrn. Kaufl. Meyer a. Potsdam, Saron a. Meißen. dgl. m

Hr. Fabrik. Herz a. Gera. lung vGoldne Kugel: Hr. Fo.ſtrendant Kuhliſch a. Tharand. Hr. Ren
tier Kamensky a. Warſchau. Die Hrrn. Kaufl. Otto a. Weißen
fels, Schreier a. Hamburg, Schetz a. Stettin, Kramer a. Mag
deburg. Fraul. Angermann a. Biſchoffswerda.

Zur Eiſenbahn Die Hrrn. Kaufl. Wollers a. Deſſau, Ackermann Ei
Weinzweig u. Jaſau a. Berlin, Weinzweig a. Hamburg, Wernera. Leipzig, Werner a. Weimar. Eontra

zu die
vielleich

Fonds- und Geld-Cours. nicht u
Berlin den 30. Juni. maine

f. Brief Geſd. Z. Brief Feld. und arSt. SchuldSch. 3 s Pomm. Pfndbr. 31/, 95 i
Seeh. Präm. K. u. Nm. do. 31 948 pperſönlScheine. 947 FSchleſiſche do. 3 (97 Oecono
Kur u. Neum. do. Lt. B. ga- der NeSchuldverſchr. 3 88 rant. do. 3Berliner Stadt
Obligat. 31 93
Wſtpr. Pfandbr. 31 (093 Frdrchsd'or. 137/ 13 l 400
Großh. Poſ. do. 4 11101 Auguſtd'or. 12 11 MWedochdo. do. 3 S 93 Gold al marc. ppe oOſtpr. Pfandbr. 31 096 Disconto 4 s verkau

ein in

Eiſenbahn Aetien. ſausgebſchöne

Volleing. Zf. 3f. en uAmſt. Rott. 4 (971 G. Rhein. Stm. 4 85 B. u. bz. hedem
Arnh. Utr. 4' do. P. Obl. 4Brl. Anhalt. 4 1115 bz. u. G. do. v. St. gar. 3
do. do. P. Obl. 4 Sächſ. Bair. 4 87 G.Berl. Hamb. 4 108! B. Sag.-Glog. 4 56 bz.
do. P. Obl. 41/299 bz. u. G. do. P. Obl. 4

Brl. Stettin 4 110 bz. St.-Vohw. 4 80 B.
Bonn Köln. 5 Thüringer. 4 (94! G.Bresl. Freib. 4 W.-B. C. -0. 4 186 B.
do. do. P. Obl.. 4 Zarsk. Selo. SCöth. Bernb. 4 n eCr. Ob. Schl. 4 77 G. Quittungs- SDüſſ. Elberf. 4 103 B. Bogen. 5
do. do. P. Obl. 4 a 4Gloggnitz. 4
Hmb. Bergd.. 4 Aach.-Maſtr. 20 83 bz.
Kiel-Alton. 4 1091 G. Berg. Märk. 50 842 G.Leipz. Dresd. 4 Berl. Anh. B. 45 104 a 105 G.
Magd. Hlbſt. 4 Bexb. Ludwh. 70
Magd. Leipz. 4 Brieg-Neiſſe. 55
do. P. Obl. 4 Chemn. Riſa. 80 SN. Schl. Mk. 4 881 G. Köln Mind. 80 94 a bz. u. G.
do. P. Obl. 4 921 bz. d. Thür. V. 20 84 B.
do. P. Obl. 5 (1018 G. Dresd. Görl. 90 100 G.
Nrdb. K. Fd. 4 Löb. Zittau. 70OSchl. Lt. A. 4 105 B. Magd. Witt. 20 85 B.
do. P. Obl.. 4 Mecklenburg. 60do. Lt. B. 4 (99 B. Nordb. F. W. 60 72 u. bz. u. G.

Potsd. Mgd. 4 97 G. Rh. St. Pr. 70do. P. A. B. 4 92 bz. Starg. Poſ. 30 84 a bz.do. do. 5 (11017, bz.
(Schluß der Börſe 3 Uhr.)



Bekanntmachungen.
Auetion.

Montag den 5. d. M. u. folg. TagesNachmitt. 1 Uhr ſoll der Nachlaß der Frau
Stadträthin Bertram, gr. Steinſtr. Nr.
159, beſtehend in: Silberzeug, 1 Stutz-

uhr, Kupfer, Meſſing, Porzellan, Glas-
werk, ſehr gute Federbetten, Wäſche, Se-
kretair, Büreau's Sopha's, Spiegel,
Klapp, runde, Näh u. dgl. andere Ti-
ſche Stühle, Bettſtellen, Kleider undKichenſchränke Gefäße, Hausgeräthe u.
dgl. mehr, meiſtbietend gegen baare Zah-

G.

z. G.

maine zu übernehmen 40

e

c

e e

ung verkauft werden.
J. H. Brandt.

Gutspachtung-Geſuch.
Ein Gutspächter, deſſen mehrjähriger

Eontract mit Johanni 1848 abläuft, wünſcht

zu dieſer Zeit oder auch ſchon früher
vielleicht ceſſionsweiſe eine anderweitige

nicht unbedeutende Pachtung auch Do
50000 Thlr.

und auch noch mehr ſind dazu disponibel.
Hierauf Achtende werden erſucht, ſich

perſönlich oder ſchriftlich mit dem Herrn
Oeconom H. Böhme in Leipzig an

der Neukirche Nr. 37 zu e
Der Oec.-

400 Thlr. liegen ſogleich zum Ausleihen,
jedoch nur auf erſte Hypothek, bereit zu
verkaufen auch wegen Domicil- Veränderung
fein in der Mitte der Stadt liegendes, erſt neu
ausgebautes Haus, wobei ein großer, ſehr

ſchöner Garten iſt, und ſich wegen den vie-

Termine anzuzahlen

len und großen Räumen zur Fabrik und
Hedem Geſchäft eignet. Ueber die Hälfte an
Kaufgeldern zur erſten Hypothek zu 4 pCt.

Das Nähere
weiſet nach Gottl. Wächter,

Dachritzgaſſe Nr. 18.

Die der Gemeinde Bedra gehörigen
Pflaumen und Aepfel ſollen den 11. Juli

J. Nachmittags 3 Uhr im Gaſthofe hier
eiſtbietend verkauft werden, mit dem Be
erken, die Hälfte der Kaufſumme im

die übrigen Bedin-
gungen werden an Ort und Stelle bekannt

gemacht werden.
Bedra, den 29. Juni 1847.

Geyer, Ortsrichter.

Wohnungs-Geſuch.
Ein anſtändiges Familien -Logis von 4

bis 6 Stuben wird zum 1. October geſucht.
belieben ihre Adreſſe, an B. B.24. adreſſirt, in der Exped. des Couriers

abzugeben.

in der
Kalk, Dienstag d. s d. M.,

P iegelet zu Trotha.
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Zu folgenden ermäßigten Preiſen werden jetzt verkauft:

Aquavite
Liqueure,Gereinigten Branntwein,

Spiritus Vini, à 90 VBrenn Spiritus,

das Quart 8 Sgr.,
14 7

6 Sgr. u. 7 Sgr.
II
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Wiederverkäufer und Schenkwirthe erhalten angemeſſenen Rabatt.

W. Fürſtenberg.

Pastilles digestives
de Vichy.

Dieſe Paſtillen haben den Zweck, die
Mineral- Waſſer des Vichy- Brunnens zu
erſetzen, indem ſie, wie die chemiſche Analyſe
ergiebt, die mineraliſche Quint- Eſſenz des
Vichy-Waſſers enthalten. Sie bieten daher
dem Conſumenten, in einem kleinen, den
Magen nicht beläſtigenden Volumen, die-
ſelben Erfolge, welche dem Gebrauche je-
nes berühmten Heilquells beigemeſſen wer-
den.

Die Vichy-Paſtillen ſind ein vortreffliches
und anerkanntes Mittel gegen chroniſche
Unterleibskrankheiten. Bei lang-
wieriger Schwerverdaulichkeit, Ap-
petitmangel, Verſchleimung des
Magens, Magenſäure, ſowie bei
Stein- und Griesbeſchwerden wer-
den ſie ſich ſtets als ein unverkennbares
Erleichterungsmittel bewähren.

Wir verkaufen dieſelben in franz. Ori-
ginal-Schachteln

à 12 Sgr.
und haben für Halle eine Niederlage bei

Herrn A. Schelling
errichtet.

Felix Co. in Berlin,
Hoflieferanten Sr. Majeſtät des Königs.

Mit Bezug auf obige Anzeige empfehle
ich die berühmten Vichy-Paſtillen in Schach
teln à 12 Sgr.

A. Schelling, Conditor.

G e e e eS Saat- und Wollmarkt S
4 in Cöthen. SS Zur Tahble d'höte am Montag den
S 5. Juli d. J. ladet ſo freundlichſt als
ergebenſt mit dem Bemerken ein, daß
Sein Omnibus den ganzen Tag überzs
S zur Beförderung meiner geehrten Gäſte
S von den Bahnhöfen und zurück bereits

Sſteht. 8S H. Kruſe, 9z Hotel zum Prinz von Preußen.

S e e r eEine lithographiſche Umdruckmaſchine
ſteht zu verkaufen bei

J. H. Brandt, gr. Ulrichsſtraße Nr. 17.

2 Familien-Logis nebſt allem Zubehör,
mit oder ohne Pferdeſtall, ſtehen zu ver
miethen kleine Ulrichsſtraße Nr. 1005.

Auf den Sonntag als den 4. Juli la
det zum Ball ganz ergebenſt ein

Sievert in Beeſenſtedt.

Sonntag den 4. Juli Tanzvergnügen,
Militair-Muſik und Kirſchkuchenfeſt, wozu
ganz ergebenſt einladet

Bernſtein in Paſſendorf.

Fleißige Maurer- Geſellen finden
dauernde Beſchäftigung beim Maurermei-
ſter Erlecke, Strohhofſpitze Nr. 2143.

Landguts Verkauf.
Ein drei Stunden von hier, in einer

ſchönen und fruchtbaren Gegend gelegenes
Gut, mit neuen Gebäuden, Garten und
Anpflanzungen, 51 Hufe Land, Raps-
und Weizenboden, 4 Pferden c. ſoll, wie
alles ſteht und liegt, für 16,000 Thlr. mit
6000 Thlr. Anzahlung durch W. F. Strien
in Mansfeld ſchleunigſt verkauft werden.

Sonntag den 4. Juli Nachmittags 5 Uhr
Verſammlung der Bürger- Geſellſchaft zu
Wettin.

Paradies.
Heute muſikaliſche Abendunterhaltung.

Anfrage.
Geht denn wirklich bei jetziger Jahres

zeit die Salz- Expedition am Dürrenberg
in der Kaſſe erſt um 8 Uhr an?

Erfurt's Garten.
Heute Extra-Concert.

Anfang 6 Uhr. Das Nähere beſagen die
Anſchlagezettel.

Vereinigtes Muſikchor.

Ein Beamter ſucht zum Juli eine Woh
nung von 1 bis 2 Stuben, 2 Kammern,
Küche und Zubehör. Offerten unter Chiffre
M. W. nimmt die Expedition des Cou-
riers an.
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Anzeige.
Unterm heutigen Tage haben wir nach freundſchaftlichem Uebereinkommen unſere

Aſſociation, die Firma
NRawald S Schultze

unter welcher wir bisher ein Wein-Commiſſions-, Agentur- und Speditions Ge-
ſchäft betrieben haben aufgelöſt, was wir hiermit nachrichtlich bekannt machen.

Unſer G. Rawald wird laut Vertrag mit unſern bisherigen Handlungshäuſern
dieſes Geſchäft ferner allein in der bisherigen Weiſe unter ſeiner Firma fortſetzen,
während unſer F. Schultze ſein Spirituoſen- und Eigarren-Geſchäft, Leipzigerſtraße
Nr. 327, unter ſeiner Firma ferner fortbetreiben wird; Activa und Paſſiva der er
loſchenen Firma werden durch unſern G. Rawald für gemeinſchaftliches Jntereſſe
regulirt.

Halle, den 30. Juni 1847. G. Rawald Fr. Schultze.
w.

Mit Bezug auf obige Anzeige der aufgelöſten Firma Rawald Schultze be
merke ich, daß ich das bisherige Wein- Commiſſions-, Agentur- und Speditions- Ge
ſchäft, und zwar für die Groß-Handlungshäuſer:

Cloßmann Co. in Bordeaux,
Dreſel Sohn in Geiſenheim im Rheingau,
Dreſel Aubert in Ay (Marne),
J. M. Münnichshöfer in Preßburg in Ungarn,

unter der Firma

„„G. Rawald Weinhandlung zum Ruüttli“
ferner fortbetreiben werde, zu welchem Zweck ich von dieſen Häuſern fortwährend vollſtändi-
ges Depot-Lager hier unterhalte, ſowie ich auch alle Commiſſionen, die ab direct von
denſelben effectuirt werden ſollen, anzunehmen bereit bin.

Ebenſo wird die Weinſtube »zum Rüttlic unverändert fortbeſtehen. Jch bitte um
ferneres Vertrauen, und insbeſondere auch meine Freunde um die Fortſetzung ihrer
wohlwollenden Geſinnungen.

Halle, den 1. Juli 1847. G. Rawald, Leipzigerſtraße Nr. 287.

Jndem ich mich ebenfalls auf die Anzeige der bisherigen Firma Rawald
Schultze beziehe, empfehle ich meine Spirituoſen- und Cigarren- Handlung ferner gü-
tiger Beachtung, und verſichere ein geehrtes Publikum der ſorgfältigſten und reellſten

Bedienung.
Halle, den 1. Juli 1847. F. Schultze, Leipzigerſtraße Nr. 327.

(VKau Acdlmirable) Pariſer Teintwaſſer.
Dieſes von dem berühmten Chemiker Herrn Laurenti in Paris erfundene Waſ-

ſer beſitzt die wohlthätige Eigenſchaft, alle Unreinigkeiten der Haut zu entfernen ſeine
Wirkung iſt erweichend, reizmildernd, beruhigend und reinigend, und es wird daher in
allen denjenigen Fällen mit ſicherm Erfolge angewendet, wo es auf Beſeitigung von
Sommerſproſſen, Hitzpokeln, Leberflecken, Hautſchärfen u. dgl. an
kommt. Ein regelmäßiger und fortgeſetzter Gebrauch dieſes Waſſers macht die Haut
klar und durchſichtig und verleiht derſelben Schönheit und Jugendfriſche. Dieſes Waſ-
ſer, welches in Paris als ein unentbehrliches Toilettenbedürfniß der Damenwelt betrach-
tet wird, iſt mir für ganz Preußen und den Zollverein zum alleinigen Debit übertra-
gen worden und verkaufe ich das verſiegelte Original-Flacon mit Gebrauchsanweiſung
à 20 Sgr. Außer meinen in den Provinzen errichteten Niederlagen, habe ich auch in
Halle bei dem Herrn Herrm. Schöttler eine Haupt-Niederlage errichtet, woſelbſt
dieſes Fabrikat zu dem oben bezeichneten Preiſe ſtets zu haben iſt.

Jons Kanter,
Hoflieferant Jhrer Königlichen Hoheit der Frau Prinzeſſin von Preußen,

Jägerſtraße Nr. 27.

Mit Bezugnahme auf obige Anzeige empfehle ich dieſes in jeder Beziehung ſich
bewährende außerordentliche Mittel einem hochgeehrten Publikum der hieſigen Stadt und
der Umgegend zur geneigten Beachtung ganz ergebenſt.

Herrmann Schöttler große Ulrichſtraße Nr. 4.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Neue Fortepiano's ſtehen zum
Verkaufe in der Niederlage von
Steingraber G Comp in
Halle, Barfuüßerſtraße Nr. 90.

Friſche ſächſiſche Tiſchbutter
(wirkliche Grasbutter) in ganzen Kübeln
wie ausgewogen empfiehlt

Carl Brodkorb.
Echt Pariſer Pondre Fèvre, zur au-

genblicklichen Bereitung von Selterwaſſer,
das Pack zu 20 Flaſchen 15 Sgr.,

beſte Tafel-Bouillon à Pfd. 1 Thlr.
franz. Sirop de Capillaire, à Flaſche

122 Sgr.,
glaſirten baierſchen Malzzucker, in Plat-

ten ſowohl als in Bonbons à Pfd. 10 Sgr.
(ein ſehr bewährtes Mittel wider den Hu-
ſten und ſonſtige Bruſtleiden),

Culmbacher (ſtärkſtes baierſches) Lager-
bier, die Flaſche 5 Sgr.

Braunſchweiger Mumme,
71 Sgr., ſowie ſein

vollſtändiges Lager gehörig alter Ha-
vanna, Bremer und Hamburger Cigarren
empfiehlt Carl Brodkorb.

Echte Pablo Calcados (Havanna-) Ei
garren wegen ihrer Feinheit und Milde
ſo ſehr beliebt, à Mille 24 Thlr. em-
pfing wieder Carl Brodkorb.

Eingelegte Gurken, groß, feſt und ſchön-

gezählt, billigſt bei Carl Brodkorb.

Umſchlagetücher, Blondenſchleier, ſeidene
und wollene Kleider werden ſchön und bil-
lig gewaſchen Dachritzgaſſe Nr. 991.

Familien-Rachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute Morgen S Uhr erfolgte
glückliche Entbindung ſeiner lieben Frau,
Nanny geb. Reinsdorff, von einem ge
ſunden Mädchen, zeigt Verwandten und
Freunden ſtatt beſonderer Meldung hierdurch
ganz ergebenſt an

Plötz, den 29. Juni 1847.
A. Weigand.

Todes Anzeige.
Heute Abend entſchlief in ihrem 72ſten

Lebensjahre unſere gute Mutter, die verw.
Gutsbeſitzer Friederike Boltze, gebornm

Dieſe Trauernachricht zeigen
Freunden und Bekannten hiermit ergebenſ
Müller.
an

Die Hinterbliebenen.

Gegen
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ſchmeckend in ganzen Oxhoften wie aus

Gödewitz bei Wettin, den 28. Juni 1847. te
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